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Auf die Anfrage der Abgeordneten Josef Meisinger und Kollegen vom 
31. Jänner 1991, Nr. 436/J, betreffend die steuerliche Absetzbarkeit der 
Berufsausbildungskosten, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2. Die Streichung der Begünstigung von Ausbildungskosten als, 
'außergewöhnliche Belastung erfolgte ,im Hinblick aufdie abgabenrecht:
lich gebotene Gleichbehandlung der Aufwendungen der Eltern für deren" 
Kinder und der Ausbildungskosten der anderen Steuerpflichtigen sowie im 
Hinblick auf die generelle Einschränkung von Ausnahmebestimmungen zur, 
Finanzierung der Senkung der Steuersätze. 

Umschulungs- und Ausbildungsmaßnahmen zur Verringerung der strukturellen 
Arbeitslosigkeit werden teils von öffentlichen Stellen durch Kosten
tragung, teils durch direkte Transferzahlungen an die Betroffenen geför
dert. Eine indirekte Förderung durch eine steuerliche Absetzbarkeit er~ 
scheint insofern problematisch, als dadurch ungleiche Förderungseffekte 
entstehen können. Vielfach haben Personen, die sich im Stadium der Aus
bildung befinden, überhaupt kein Einkommen, sodaß eine steuerliche 
Förderung ins Leere ginge. 

Im übrigen wird das gesamte schulische und außerschulische Ausbildungs
wesen in hohem Ausmaß von der öffentlichen Hand subventioniert, sodaß 
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eine zusätzliche Steuerbegünstigung nur in Einzelfällen marginale 
Anreize bewirken kann. 

Aus den vorerwähnten Gründen sind daher gesetzliche Maßnahmen zur 
steuerl i chen Absetzbarkeit von Berufsausbil dungskosten ni cht geplant. 
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